
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

die positive Resonanz und Ihre
Anregungen nach der ersten Aus-
gabe des IZMF-Newsletters dialog
haben uns gezeigt: die Einladung
zum Meinungsaustausch über die
Zukunft der mobilen Kommunika-
tion wird angenommen. Auch die
im Herbst 2001 getroffene Verein-
barung zwischen den Netzbetrei-
bern und den kommunalen Spit-
zenverbänden sorgt inzwischen 
für ein gutes Klima – ein Erfolg
gemeinsamer Anstrengungen beim
Aufbau des UMTS-Netzes. „Diese
Vereinbarung hat gezeigt, dass
eine freiwillige Zusammenarbeit
eine bessere Alternative zu einer
ansonsten notwendigen gesetzli-
chen Regelung darstellt“, erklärten
Vertreter der kommunalen Spit-
zenverbände kürzlich. In einigen
Kommunen aber wird diese Zu-
sammenarbeit durch baurecht-
liche Bestimmungen überschattet.
Das Thema „Nutzungsänderun-
gen durch Mobilfunkanlagen“
bildet deshalb den Schwerpunkt
dieser dialog-Ausgabe.

Wir sind der Überzeugung: 
Aktiver Dialog ist der bessere Weg.
Sprechen Sie mit uns. 

Dr. Immo von Fallois
Geschäftsführer des IZMF

Nach fast allen Landesbauordnungen kön-
nen Mobilfunkanlagen auch in Wohngebie-
ten baugenehmigungsfrei errichtet werden.
Seit kurzem aber vertreten einzelne Gerichte
die Auffassung, dass eine solche Errichtung
mit einer Nutzungsänderung des darunter
befindlichen Gebäudes einhergehe und da-
her genehmigungspflichtig sei. Sie füge - so
der Tenor - der vorhandenen und genehmig-
ten Nutzung (z.B. Wohnen) eine weitere 
(Gewerbe) hinzu. 

Vor dem Hintergrund der nicht eindeuti-
gen Rechtslage haben verunsicher-
te Behörden vereinzelt Nut-
zungsuntersagungen mit So-
fortvollzug gegen Mobilfunk-
anlagen ausgesprochen, ob-
wohl für deren Errichtung
eine Genehmigung nicht er-
forderlich war. Für die betrof-
fenen Bürger waren die Folgen
fatal: So waren Ärzte während der
Hausbesuche für ihre anderen Patienten
nicht mehr erreichbar, für Ältere und Be-
hinderte war der Kontakt zu wichtigen Per-
sonen abgeschnitten. In dem Ort Stadtallen-
dorf konnten sogar mehrere Gewerbebetrie-
be, deren Betriebsfunk durch Mobilfunk für
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die interne Kommunikation ersetzt worden
war, ihren Betrieb nicht mehr ausüben.
Auch die Landesgesetzgeber haben nie die
Notwendigkeit gesehen, Mobilfunkanlagen
in den Bauordnungen der Baugenehmi-
gungspflicht zu unterwerfen. Diesen Aspekt
haben auch die Verwaltungsgerichte Gel-
senkirchen (AZ: 10 L 680/02) und Gießen
(AZ: 1 G 1689/02) erkannt und jüngst ent-
schieden, dass mit der Errichtung einer Mo-
bilfunkanlage auf einem Gebäude keine
Nutzungsänderung verbunden sei. Zudem
können bauordnungsrechtliche Maßnah-
men wie eine Nutzungsuntersagung - das
zeigt das Beispiel Stadtallendorf - zu einer
für die betroffenen Bürger nicht akzepta-
blen und zum Teil sogar bedrohlichen Situ-
ation führen. Ein anderes Problem: verein-
zelt wurden Baugenehmigungen für Anla-
gen in Wohngebieten verweigert, in der irri-
gen Annahme, sie seien dort generell nicht
zulässig. Worum es geht: Der Gesetzgeber
versucht mit der Baunutzungsverordnung,
Wohngebiete von gewerblicher Nutzung
freizuhalten, um Unverträglichkeiten zu

vermeiden. Eine nicht-störende ge-
werbliche Nutzung kann aber -

und sei es im Wege der Aus-
nahme und Befreiung - zuge-
lassen werden. Dies trifft für
den Mobilfunk zu, denn - wie
der Vergleich mit Briefkästen,

Telefonzellen und Stromver-
teilern in Wohngebieten verdeut-

licht: Schon immer sind diese Arten
unselbständiger gewerblicher Anlagen in
Wohngebieten auch ohne besondere Ge-
nehmigung zugelassen worden. Sie gehö-
ren seit jeher zum Wohnen wie inzwischen
auch die Nutzung der Mobiltelefone.

Unklare 
Rechtslage

verunsichert
Kommunen

Uneinheitliche Bauordnung wenig bürgernah

Wohngebiete künftig
ohne Mobilfunk?

IZMF mit neuemInternetauftritt:www.izmf.de



dialog: Die Planung und der Ausbau des neu-
en UMTS-Netzes bedeuten nicht nur für die
Netzbetreiber intensive Anstrengungen.
Auch die Kommunen sind bei der Umset-
zung gefordert. Jetzt treten Servicefirmen
auf, die den Kommunen als Dienstleistung
die Durchführung einer sogenannten inte-
grierten kommunalen Mobilfunkplanung an-
bieten und dadurch Entlastung versprechen.
Diese Servicefirmen kündigen an, eine Ge-
samtplanung für alle Netzbetreiber durchzu-
führen. Was raten Sie in solchen Fällen? 
Axel Ebeler: Wir haben unsere Mitglieder auf
der Basis der Verbändevereinbarung über
die geplanten Maßnahmen der sechs lizen-
zierten Mobilfunknetzbetreiber informiert.
Gleichzeitig haben wir davor gewarnt, mit
den Servicefirmen, die eine integrierte Mo-
bilfunkplanung anbieten, Verträge zu
schließen. 

dialog: Was spricht gegen 
diese Unternehmen? 
Axel Ebeler: Diese Service-
Firmen verfügen nicht über
die notwendigen Informatio-
nen, die man für eine solche 
logistische Planung braucht. Die-
se Kenntnisse haben naturgemäß nur
die lizenzierten Netzbetreiber. Auf welcher
Basis diese Angebote also gemacht werden,
ist bei der gegebenen technischen Kom-
plexität nicht nachvollziehbar. Auch die 
Kostenfrage ist völlig ungeklärt. Darüber
hinaus bestehen zwischen den Netzstruktu-
ren der einzelnen Mobilfunkunternehmen
erhebliche Unterschiede. Das erfordert ge-
naue Abstimmungsprozesse zwischen den
einzelnen Unternehmen, die diese Service-
firmen gar nicht leisten können.

dialog: Bei den Mobilfunkbetreibern sind al-
lein für die Funknetzplanung 350 Mitarbeiter
im Einsatz. Was ist die Konsequenz? 
Axel Ebeler: Unserer Auffassung nach sind
nur die Netzbetreiber in der Lage, gemein-
sam mit den Kommunen Standorte für
Mobilfunkanlagen sinnvoll zu planen.
Hierzu gehört auch die gemeinsame Nut-
zung von Standorten, wo immer dies ver-
nünftig und möglich ist. 

dialog: Unsicherheit und fehlendes Wissen
führen bei manchen Kommunen zu der
Hoffnung, die Dienste von Servicefirmen
könnten sie beim Aufbau des neuen UMTS-
Netzes entlasten. Welche Erfahrungen spre-
chen aus Ihrer Sicht für die Zusammenar-
beit zwischen den Kommunen und den

Netzbetreibern? 
Axel Ebeler: Wir kommunale

Spitzenverbände in Nieder-
sachsen und die sechs Netz-
betreiber sind sehr schnell
zu Round Tables-Gesprächen
zusammengekommen,  wo

wir seitdem intensive Ge-
spräche führen. Aus nieder-

sächsischer Sicht begann mit
dem Inkrafttreten der Verbändever-

einbarung im vergangenen Jahr ein guter
und fruchtbarer Dialog zwischen den Kom-
munen und den Netzbetreibern, der es uns
ermöglicht, beim Ausbau des Mobilfunk-
netzes gemeinsame Lösungen zu finden.
Auf Landesebene reden wir sehr offen auch
über Problemfälle und suchen nach Kom-
promissen. Zu diesem Dialog gibt es keine
Alternative. 

Erfolgreicher Start  der
Standortdatenbank 

Die Regulierungsbehörde für
Telekommunikation und Post
(RegTP) sieht großes Interesse
an der Standortdatenbank für
Mobilfunksendeanlagen: „Be-
reits nach wenigen Wochen
machten über 600 Kommunen
von ihr Gebrauch. Das Ende der
Ferienzeit führt jetzt zu einem

weiteren Nachfrageschub,“ er-
klärt RegTP -Mitarbeiter Werner
Hugentobler. „Mit dieser Daten-
bank soll mehr Transparenz in
der Diskussion um Antennen-
standorte hergestellt werden“,
betonte Matthias Kurth, Präsi-
dent der RegTP im Juni 2002.
Christiane Steinmetz vom Deut-
schen Städte- und Gemeindetag
lobt die schnelle Realisierung
und erklärt ihren Nutzen: „Die
Datenbank erleichtert den Kom-
munen interne Planungen.“ Die
Datenbank enthält alle Stand-
orte der 51.000 in Betrieb be-
findlichen Funkanlagen. 32 Re-
gierungsbezirke, 440 kreisfreie
Städte bzw. Landkreise und
14.197 Gemeinden haben Zu-
griff auf die Informationen, die
Daten aus den Standortbeschei-
nigungen für jeden Funkanla-
genstandort umfassen. 

www.regtp.de

„Mit dem 
Inkrafttreten der 
Verbändeverein-

barung begann ein 
guter Dialog“
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Interview mit Axel Ebeler

„Servicefirmen keine Alternative 
zu direktem Dialog“

Axel Ebeler,

Umweltreferent des nieder-

sächsischen Städtetags

Infos: www.staedtetag.de/10/presseecke/pres-
sedienst/artikel/2002/07/12/00015/index.html

Infos: www.regtp.de
http://bo2005.regtp.de
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Geringere Emissionen
direkt unter Mobilfunk-
anlagen 

Mobilfunkkritiker befürchten, dass die

Strahlungsintensität elektromagneti-

scher Felder für diejenigen am höch-

sten ist, die sich direkt unter einer Mo-

bilfunkanlage befinden. Deshalb lautet

ihre Forderung, die Errichtung der für

den Mobilfunk notwendigen Sendean-

tennen auf Kindergärten, Schulen oder

Krankenhäusern zu unterlassen. Tat-

sächlich ist das elektromagnetische

Feld direkt unter den Sendeanlagen

sehr viel schwächer als im „Feldkegel“,

der sich vor einer Antenne in die jewei-

lige Hauptsenderichtung ausbreitet.

Dieses Phänomen wird als „Leucht-

turmeffekt“ bezeichnet. Am Fuße des

Leuchtturms ist die Lichtstärke eben-

falls sehr gering. Auch die Energie der

Funkwellen nimmt in ähnlicher Weise

wie die Lichtstärke eines Scheinwer-

fers mit zunehmender Entfernung von

der Feldquelle rasch ab. „Wenn man

sich wünscht, dass in einer Schule, 

einem Krankenhaus oder einer Kirche

besonders niedrige Feldstärken auf-

treten, dann sollten die Sendeanlagen

direkt auf dem Gebäude errichtet wer-

den. Gleichzeitig sichert man sich 

einen zusätzlichen positiven Neben-

effekt, da die Leistungsregelung in den

Handys auch noch die Feldstärken für

den individuellen Sender am Ohr des

Nutzers auf einen Bruchteil der maxi-

malen Größe reduziert“, erläutert Prof.

Dr. Lienhard Linke, Leiter des Umwelt-

teams der MobilCom AG. 

Da GSM und UMTS einige Jahre neben-

einander existieren werden, können

mittelfristig stellenweise etwas höhere

Feldstärken auftreten als bisher. Doch

auch diese liegen in fast allen Fällen

noch unter einem Hundertstel der ge-

setzlich vorgeschriebenen Grenzwerte.

dialog: Zurzeit sorgen Urteile zur Nutzungs-
änderung bei der Errichtung von Mobilfunk-
anlagen bei den Netzbetreibern für Unmut.
Wie ist die Lage am High-Tech-Standort
Deutschland?
Helmut Hoffmann: Nicht gut. Die
Rahmenbedingungen zur Errich-
tung der UMTS-Mobilfunk-
netze haben sich dramatisch
verschlechtert. Zwar gibt es
ein Bekenntnis einiger Städ-
te zum High-Tech-Standort
Deutschland, für den  Mobil-
funk wird das von diesen Kom-
munen nicht gelebt.

dialog: Wie kam es zu dieser Entwicklung?
Helmut Hoffmann: Nehmen wir allein das
Beispiel Nordrhein-Westfalen. Städte wie
Dortmund, Bielefeld, Bochum oder Köln
fordern die Durchführung von Baugeneh-
migungsverfahren für alle  Mobilfunkanla-
gen. Zum Teil drohen sie sogar Stilllegungs-
verfügungen an oder haben diese bereits er-
lassen.  Viele Jahre waren sich die Baube-
hörden und die Netzbetreiber darüber einig,
dass die Antennen baurechtlich nicht ge-
nehmigt werden müssen. Die gesetzlichen
Vorschriften haben sich nicht geändert.
Aber die Auslegung baurechtlicher Normen
durch die Behörden führt mittlerweile dazu,
dass wir Baugenehmigungen einholen müs-
sen. Auch bestehende Anlagen sind davon
betroffen. Dies ist für uns schwer nachvoll-
ziehbar, weil sich die Kommunalen Spitzen-
verbände in Nordrhein-Westfalen ausdrück-
lich für die Beibehaltung der Genehmi-
gungsfreiheit ausgesprochen haben.

dialog: Welche Auswirkungen kann dieses
veränderte Vorgehen haben?
Helmut Hoffmann: Wenn Bauanträge in
großer Zahl abgelehnt werden, könnten in
vielen Groß- und Kleinstädten Versor-

gungslücken auftreten. Viele Men-
schen, insbesondere Ältere  so-

wie Kranke und Menschen in
Notsituationen wären dann
von der Möglichkeit abge-
schnitten, rasch mit dem
Handy Hilfe zu holen. Auch

viele Firmen wären betrof-
fen, gerade im Außendienst ist

das Handy selbstverständlich ge-
worden. Für die Netzbetreiber bedeu-

tet es, dass die Erfüllung unserer Lizenzbe-
dingungen nicht mehr gewährleistet wäre,
da eine bestehende Mobilfunkinfrastruktur
ohne ausreichenden Ersatz deinstalliert
werden müsste.

dialog: Was fordern Sie in dieser Situation?
Helmut Hoffmann: Wir brauchen ein klares
politisches Bekenntnis zur Mobilfunktech-
nologie. Die Verunsicherung bei der Ausle-
gung der Baurechtsvorschriften muss be-
endet werden. Die Möglichkeiten und
Chancen einer Zukunftstechnologie wie
dem Mobilfunk dürfen nicht aufs Spiel ge-
setzt werden. Allein in Nordrhein-West-
falen machen die Investitionen der sechs
UMTS-Lizenznehmer einen dreistelligen
Millionen-Betrag innerhalb der nächsten 
12 Monate aus. Diese Investitionen sind im
Rahmen des Netzausbaus für mittelstän-
dische Unternehmen vorgesehen. Deshalb
brauchen wir dringend Planungs- und so-
mit Investitionssicherheit.

„Die Verun-
sicherung muss 

durch ein politisches 
Bekenntnis beendet 

werden“
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Typische Werte von Mobilfunkfeldern bei 1800 Megahertz

Helmut Hoffmann,

Geschäftsführer Technik 

bei Vodafone D2

Interview mit Helmut Hoffmann

„Wir brauchen Planungs-
und Investitionssicherheit“
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Mikrozellen keine Alternative 
zu Dachstandorten

In der öffentlichen Diskussion um den Auf-
bau der neuen Funk-Netze wird zurzeit häu-
fig die Frage nach möglichen Einsatzorten
sogenannter Mikrozellen gestellt. Diese
kleinen Funkstationen sollen  eine Alterna-
tive zu den bekannten Antennen sein, die auf
Hausdächern und hohen Gebäuden instal-
liert werden, um die Umgebung einer geo-
graphisch eingegrenzten Zelle mit Funksig-
nalen zu versorgen. 

Bei den Mikrozellen handelt es sich jedoch
keineswegs um eine Neuheit im Bereich der
mobilen Kommunikation. Mikrozellen sind
längst ein wichtiger Bestandteil des Mobil-
funknetzes: Mit Mikrozellen werden seit
vielen Jahren sogenannte „Hotspots“ ver-
sorgt. Hotspots sind Orte und Plätze mit
großem Verkehrsaufkommen, an denen

gleichzeitig viele Handynutzer auf engstem
Raum telefonieren und so die Kapazitäten
des bestehenden Netzes überlasten würden.
Hierzu zählen beispielsweise Einkaufszen-
tren, Flughäfen oder Messen. Deshalb ha-
ben die Netzbetreiber diese Mikrozellen als
Ergänzung zu den bestehenden Mobilfunk-
einrichtungen allein in München an über
100 Orten installiert. 

Der Nachteil dieser Mikrozellen besteht je-
doch in ihrer geringen Sendeleistung, wes-
halb sie nur einen sehr kleinen Raum ab-
decken können. Für die flächendeckende
Versorgung einer Stadt sind sie deshalb un-
geeignet. Zur Erhöhung der Akzeptanz des
Mobilfunks ist es wichtig, dass die Netz-
betreiber gemeinsam mit den Kommunen
geeignete Plätze für neue Mobilfunkstand-
orte planen. 

Jahrhundertflut: Mobilfunk 
unterstützt Helfer

Christoph Michels, Leiter des Referats Tech-
nik und Beschaffung des Technischen Hilfs-
werks, bringt nach den Einsätzen in den
Hochwassergebieten seine Erfahrungen auf
den Punkt: „Ohne die Unterstützung des
Mobilfunks wäre die Koordination der Helfer
nicht möglich gewesen.“ 

Auch das Rote Kreuz, die Polizei und die
Bundeswehr kämpften Tag und Nacht 
gegen die Folgen der Fluten. Die Katas-
trophenstäbe riefen die Bevölkerung zur
Zurückhaltung bei Mobilfunkgesprächen
auf, damit die Kanäle für die Rettungskräfte
frei bleiben konnten. Neben den öffent-
lichen Mobilfunknetzen nutzten die Hilfs-
organisationen das digitale Bündelfunknetz
„Tetra“ (Terrestrial Trunked Radio) oder
den BOS-Funk (Behörden, Organisationen

mit Sicherheitsaufgaben). Als in der Krisen-
region um Elbe und Mulde die Wasserflut
teilweise das Festnetz und die Mobilfunk-
anlagen zerstört hatte, waren Hunderte Mit-
arbeiter der Netzbetreiber mit der schnellen
Schadensbehebung beschäftigt. Auch nach
Einschätzung des IZMF hat der Mobilfunk
seine „Bewährungsprobe“ im Krisenfall be-
wiesen. „Für viele Menschen war das Han-
dy in einer oft hoffnungslosen Situation ein
wichtiger Helfer und der rettende Kontakt
zur Umwelt“, sagt Immo von Fallois, Ge-
schäftsführer des IZMF. 

Doch auch die Kunstschätze des Dresdner
Zwingers profitierten: Der Direktor erreich-
te nachts per Handy eine Firma im Erzge-
birge, die Pumpen und Generatoren anlie-
ferte, um gegen die Wassermassen anzu-
kämpfen. 

4 Service
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Infos: http://www.thw.de/thw-inland/
meldungen/2002/einsatz229.htm
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